
3. Abschnitt 
Rechte der Sorben

Artikel 34

(1) Der Staat achtet und fördert die Interessen der Sorben. Er 
gewährleistet und schützt ihr Recht auf den Gebrauch und die 
Pflege ihrer Sprache, Kultur und Traditionen. Er unterhält oder 
unterstützt die dazu erforderlichen Einrichtungen, insbesondere 
im Sozial- und Bildungswesen. Die Sorben haben das Recht, 
ihre Muttersprache vor den Verwaltungsbehörden und den Ge
richten zu gebrauchen. In der Landes- und Regionalplanung sind 
die Lebensbedürfnisse der Sorben besonders zu berücksichti
gen.

(2) Durch Gesetz können Autonomierechte eingeräumt werden.

4. Abschnitt 
Gesellschaftliche Gruppen und Verbände

Artikel 35

(1) Vereinigungen, die sich öffentlichen Aufgaben widmen und 
dabei auf die öffentliche Meinungsbildung einwirken (Bürgerbe
wegungen), genießen als Träger freier gesellschaftlicher Gestal
tung, Kritik und Kontrolle den besonderen Schutz der Verfas
sung.

(2) Bürgerbewegungen, deren Tätigkeit sich auf den Bereich 
eines Landes oder des Bundes erstreckt, haben das Recht des 
Vorbringens und der sachlichen Behandlung ihrer Anliegen in 
den zuständigen Ausschüssen der Volkskammer oder der Land
tage. Sie haben, soweit die Persönlichkeit und die Privatheit 
Dritter nicht verletzt werden, nach Abwägung entgegenstehen
der öffentlicher Interessen Anspruch auf Zugang zu den bei den 
Trägern öffentlicher Verwaltung vorhandenen Informationen, die 
ihre Anliegen betreffen.
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